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Begründung:        Stadt Prenzlau 
 
 
 
Einwendung gegen die beabsichtigte Zusammenfassung der Gruppierungen im 
Unterabschnitt 45570 – Sozialpädagogische Familienhilfe 
 
Die Zusammenfassung von Haushaltsstellen im Haushaltsplan des Jugendamtes wurde 
aus folgendem Grund notwendig: 
 
Die Einführung der Software Hilfe zur Erziehung – Logo-Data – erfordert für ein reibungs-
loses Funktionieren das Verschlüsseln der einzugebenden Daten. Diese Verschlüsse-
lung betrifft auch den Bereich der Haushaltsstellen, da die Rechnungen anonymisiert er-
stellt werden. Nach der alten Haushaltsplanung wäre jede einzelne Haushaltsstelle mit 
jedem leistenden Träger und jeder vom Träger geleisteten Hilfe zu verschlüsseln.  
 
Um diesen enormen Arbeits- und Zeitaufwand zu reduzieren und um eine nachvollziehba-
re Dateneingabe zu gewährleisten, wurde beantragt, bestimmte Haushaltsstellen zu-
sammenzufassen. 
 
Die Zusammenfassung der Haushaltsstellen verstößt in nicht gegen den Grundsatz der 
Einzelveranschlagung gemäß § 6 (3) GemHVO Bbg. 
 
Ein Verstoß würde vorliegen, wenn: 
 
1. verschiedenartige Ausgaben in Sammelansätzen zusammengefasst werden und 
2. Ausgaben für denselben Zweck auf verschiedene Haushaltsstellen verteilt werden. 
 
Beides ist hier nicht zutreffend. 
 
Die Ausgabehaushaltsstellen im Unterabschnitt 45570 enthalten die Ausgaben für die 
Unterbringung von Jugendlichen in Einrichtungen. In den vergangenen Jahren wurden die 
Ausgaben nach Empfängern der Leistung aufgeteilt. Die Aufteilung auf verschiedene 
Haushaltsstellen ist nicht vorgeschrieben.   
 




